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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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226 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Euroforum Nord in Köln-Mülheim, 1. Änderung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 5. Juli 2018 den Sat-
zungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun- 
desgesetzblatt I Seite 2414) in der Fassung des Änderungs- 
gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) in Verbindung mit  
§ 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Ver- 
ordnungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden 
Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 69460/07 mit gestalterischen Fests- 
etzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für das Ge- 
biet nördlich des Zoobrückenzubringers (B 55a), zwischen 
der Messeallee Nord im Süden, der ICE-Trasse der Bahn 
im Norden, einschließlich zweier circa 20 m breiter Streifen 
zwischen der Bahntrasse und dem Auenweg und einer circa 
47 m breiten Fläche nördlich der Bahnbrücke, einschließlich 
des Grundstücks der Villa Charlier, bis zum Auenweg und der 
Deutz-Mülheimer-Straße im Osten
Arbeitstitel: Euroforum Nord in Köln-Mülheim, 1. Änderung

Der Bebauungsplan Nummer 69460/07 einschließlich der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach  
§ 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden 
dieser Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für 
Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, 
Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2,  
50679 Köln,

	 Montag und Donnerstag� von 8 Uhr bis 16 Uhr
	 Dienstag� von 8 Uhr bis 18 Uhr,
	 Mittwoch und Freitag� von 8 Uhr bis 12 Uhr,
	 sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 69460/07 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften 
über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und der  
Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes- 
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung 
geltenden Fassung
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Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab- 
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschrif- 
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beacht- 
lich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Be- 
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Ab- 
satz 4 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) 
in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge- 
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be- 
anstandet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“

Köln, den 14. September 2018

Die Oberbürgermeisterin
gez. Reker

227 Widmung der Straße Am Narzissenhof in Köln-Rath/
Heumar, Flurstück 1012, Gemarkung Heumar, Flur 7

Die Bezirksvertretung 8 (Kalk) hat in ihrer Sitzung am 
13.09.2018 beschlossen, die Straße Am Narzissenhof in Köln- 
Rath/Heumar von der Straße In der Konde bis Bahnstraße 
(Gemarkung Heumar, Flur 7, Flurstück 1012) als Gemeinde- 
straße ohne Benutzungsbeschränkung gemäß § 6 Straßen- 
und Wegegesetz NRW (StrWG) zu widmen.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht- 
lich ist, ist dieser Veröffentlichung angefügt. Die Widmungs- 
unterlagen können darüber hinaus beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 
13 C 62, 

montags und donnerstags� von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags� von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags� von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/ 
221-22743) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffent- 
lichung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
gez. Cornelia Müller, Amtsleiterin



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 26. September 2018	 Nummer 38	 Seite 421



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 26. September 2018	 Nummer 38	 Seite 422

228 Bekanntmachung der Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln, AöR 
Sitzung des Verwaltungsrates

Die 3. Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtentwässerungs- 
betriebe Köln, AöR findet am 10.10.2018, 14:00 Uhr bei den 
Stadtentwässerungsbetrieben, Köln, AöR, Ostmerheimer  
Str. 555, 51109 Köln, Raum 111 statt.

Tagesordnung
Öffentliche Sitzung

1.	 Satzungsbeschlüsse

	 1.1	� Satzung des Kommunalunternehmens Stadtentwäs- 
serungsbetriebe Köln, AöR über die Erhebung von 
Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke und 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
sowie für die Entsorgung von Schmutzwassergruben 
– Abwassergebührensatzung –

	 1.2.	�2. Satzung zur Änderung der Satzung des Kommu- 
nalunternehmens Stadtentwässerungsbetriebe Köln, 
Anstalt des öffentlichen Rechts über die Entwässerung 
der Grundstücke, die Abwasserbeseitigung und den  
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Ab- 
wassersatzung – vom 03. Dezember 2010 in der ge- 
änderten Fassung vom 01.07.2014

Nichtöffentliche Sitzung

Köln, den 13.09.2018	 gez. Andrea Blome
	 Vorsitzende des 
	 Verwaltungsrates

229 Jahresabschluss der Stadtbahngesellschaft Rhein-
Sieg mbH i. L. zum 31. Dezember 2017

Die Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft 
Rhein-Sieg mbH i. L. hat am 22.  August  2018 den Jahres- 
abschluss zum 31. Dezember 2017 festgestellt.

Der in dem Jahresabschluss zum 31.12.2017 ausgewiesene 
Bilanzverlust von 11.784.098,11 EUR wird gemäß § 7 Abs. (2)  
bis (4) des Gesellschaftsvertrages durch Nachschüsse der 
Gesellschafter von 377.511,11  EUR, die im Verhältnis der 
Geschäftsanteile zueinander aufzubringen sind, teilweise 
ausgeglichen. Der darüber hinausgehende Betrag in Höhe von 
11.406.587,00 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht können bei Bedarf im Ver- 
waltungsgebäude 1 der Kölner Verkehrs-Betriebe AG, Scheidt- 
weilerstraße 38, 50933 Köln, 2. OG, zu den üblichen Ge- 
schäftszeiten eingesehen werden.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte West-
Rhein-Treuhand Zacharias & Demmer Part mbB, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Köln, hat am 28.  Juni 2018 folgenden 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„An die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L.

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe- 
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt- 
bahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i. L., Köln, für das Ge- 
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesell- 
schaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der  
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be- 
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Mit Ausnahme des im folgenden Absatz festgestellten  
Prüfungshemmnisses haben wir unsere Jahresabschluss- 
prüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wür- 
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
mit der im nachfolgenden Absatz dargestellten Ausnahme eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkung 
zu keinen Einwendungen geführt.

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln hat in 2010 die 
Zuweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs- 
gesetz (GVFG) und dem Gesetz über den öffentlichen Per- 
sonennahverkehr NRW (ÖPNVG NRW) für Baumaßnahmen 
der SRS i. L. geprüft. Nach den Feststellungen des Staatlichen 
Rechnungsprüfungsamtes sind die Auftragsvergaben teil- 
weise nicht entsprechend den zuwendungsrechtlichen Vor- 
schriften erfolgt. Vergabeverstöße können, je nach Grad des  
Verstoßes, zu Zuschussrückforderungen führen. Über das 
potentielle Vorhandensein weiterer Vergabeverstöße bei ab- 
gerechneten und noch nicht abgerechneten Maßnahmen der 
SRS i. L. kann derzeit keine hinreichende Aussage getroffen 
werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Jahresabschluss bezüglich nicht vollständig passivierter 
Zuschussrückforderungen fehlerhaft ist.

Mit dieser Einschränkung entspricht der Jahresabschluss nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 
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vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre- 
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der  
Gesellschaft. Mit der genannten Einschränkung steht der  
Lagebericht im Einklang mit einem den gesetzlichen Vor- 
schriften entsprechenden Jahresabschluss, vermittelt insge- 
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“

Köln, 28. Juni 2018

Die Liquidatoren

230 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Zekie Asan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.09.2018, 22.0573815.0026.6.21332903

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 119, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Zekie Asan HS: Bergisch Gladbacher Str. 102, 51065 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.09.2018 
Im Auftrag
gez. Schorr 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Tawfik CHAMLALI

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 19.09.2018, 333/101 Wi

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kom- 
munales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 – 66, 
51105 Köln, Zimmer 0 C 26

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
Herr Tawfik CHAMLALI geb. 02:03:1998 in Nador, marok- 
kanischer Staatsangehöriger, Ohne festen Wohnsitz
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 19.09.2018
Im Auftrag
Wirth

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr / Frau RODRIGUEZ AGUILAR, Ro- 
binson Ernesto

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung, 12.09.2018, 333-121 TBN 1799/18

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kom- 
munales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 – 66, 
51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
RODRIGUEZ AGUILAR, Robinson Ernesto, Via Ponte nuovo 27,  
Milano, Italien

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.09.2018
Im Auftrag  
gez. Sterzenbach, VA

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Fation, KLLOGJERI *15.07.1989 in 
Elbasan – albanisch –

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 22.08.2018 mit dem AZ 333-
121

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt-Kom- 
munales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str.56-66, 51105 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
KLLOGJERI, Fation *15.07.1989 nicht bekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.09.2018
Im Auftrag  
gez. Kirch, VA

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Herrn Carmelo D‘Imprima

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Namensänderung von Daniele Rosario 
D’Imprima, 18.09.2018, 344/2  – F 170/17

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Bürgerdienste,
Standesamtsaufsicht und Namensangelegenheiten, Zimmer 
110, Gülichplatz 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Carmelo D’Imprima, Guntherstr. 55, 51147 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 18.09.2018
Im Auftrag 
gez. Neßhöver

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Herrn Carmelo D‘Imprima

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Namensänderung von Alessi Maria Lucia 
D’Imprima, 18.09.2018, 344/2  – F 169/17

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Bürgerdienste, Stan- 
desamtsaufsicht und Namensangelegenheiten, Zimmer 110, 
Gülichplatz 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Carmelo D’Imprima, Guntherstr. 55, 51147 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 18.09.2018
Im Auftrag 
gez. Neßhöver 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Frau Gyuldane Solakova

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Namensänderung von Daniel Muzaferov 
Solakov, 13.08.2018, 344/2  – F 21/18

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Bürgerdienste, Stan- 
desamtsaufsicht und Namensangelegenheiten, Zimmer 110, 
Gülichplatz 3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Frau Gyuldane Solakova, Rummelsburger Str. 37, Etage 12, 
10315 Berlin Lichtenberg

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zugestellt, 
wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 19.09.2018
Im Auftrag 
gez. Neßhöver

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Margaret Gronau

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 19.09.2018, 501/112-01.054926

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 217, 
Bezirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 20.09.2018
Im Auftrag  
gez. Böhmer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
Benachrichtigung Herr Orlovs, Andrejs 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Inverzugsetzung, 18.09.2018, 1 520 1 08 08 1840 0

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247-
273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Orlovs, Andrejs, Unbekannt, Riga / Lettland

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 18.09.2018
Im Auftrag  
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Lucia-Cristina Lacatus

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über die Ablehnung der Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz, 20.09.2018, 502/94 520/10-2559

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister,Amt für Soziales und 
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker 
Hauptstr. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Frau Lucia-Cristina Lacatus, Berliner Str. 112, 51063 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.09.2018
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Endres Julia

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung zur Veräußerung von 2 Hunden, 
21.09.2018 570/52-3-23024

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Veterinäramt, Zimmer-
Nr. 08b, Bezirksrathaus Porz, Friedrich-Ebert-Ufer 64 – 70, 
51143 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen 
werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Endres Julia, Dürener Str. 415, 50858 Köln  

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 21.09.2018 
Im Auftrag
gez. Müller 
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

01.10.2018
(Montag)

Bezirksvertretung Porz
Bezirksrathaus Porz
Friedrich-Ebert-Ufer 64–70, 51143 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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